
Schwanger Probezeit Beschäftigungsverbot ?
Beitrag von „Susannea“ vom 8. März 2011 12:49

Rein vom Arbeitsrecht zählen Mutterschutz und BV als Arbeitszeiten, aber ich kann mir
vorstellen, dass die Länder für Beamten da auch wieder Sonderregelungen getroffen haben. Ich
würde sagen, da musst du mal ins entsprechende Landesbeamtengesetz gucken oder noch
besser, du rufst beim Personalrat oder der Frauenvertreterin an und fragst nach.
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